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SPORTFÖRDERUNG  
der Landeshauptstadt Hannover

Infos und Downloads unter: 
www.hannover.de/sportfoerderung

Zuwendungsanträge:
https://zuwendungen.hannover-stadt.de

Vereinsportanlagen

Wir sind für Sie Ansprechpartner*in in allen Grundstücks-
angelegenheiten Ihrer Sportanlage. U.a.

• Vertragsverwaltung der Mietverträge und Erbbau-
verträge der Sportgrundstücke und Gebäude. 

• Beratung zur Sportplatz- und Rasenpflege
• frühzeitigen Abstimmung von geplanten Bau- und 

Sanierungsvorhaben
• Beratung Baustandards z.B. Vorgaben bei der Ener-

gieeinsparverordnung, Barrierefreiheit, praktische 
Erfahrungen im Sportstättenbau

• Umbau von Versammlungsräumen zu Mehrzweck-
sporträumen

• schriftliche Zustimmungsgenehmigung bei jeglichen 
Bauvorhaben

• schriftliche Zustimmung bei Untermietverträgen
• Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, die über die 

erlaubte sportliche Nutzung des Grundstücks hinaus-
gehen. 

Verkehrssicherheit Ansprechpartner (Stadtbezirke):

Herr Eggen (02+03+04)  Tel. 0511-168-30800
Herr Huhß (07+10+11)  Tel. 0511-168-31827
Herr Schneider (01+05+06+07+08) Tel. 0511-168-36323
Herr Hänsel (09+12+13)   Tel. 0511-168-34437
 
Baumkontrollen und Baumpflege:

Herr Rupp / Herr Werlich (01-13)  Tel. 0511-168-34128

E-Mail: 52.11.vksp@hannover-stadt.de

Durch Umbaumaßnahmen vorhandener aber teilweise un-
genutzter Versammlungsräume können Mehrzweckräume 
für normungebundene Sportarten (z.B. Yoga, Step-Aerobic, 
Tanzen, Tischtennis, etc.) geschaffen werden, die zur Attrak-
tivitätssteigerung und Mitgliedergewinnung beitragen. 

Gesundheitssportarten bilden nicht nur ein Finanzierungs-
standbein von Vereinen, sie binden auch die Zielgruppe 50+ 
an Ihren Verein. Darüber hinaus engagieren wir uns im Projekt 
Hannover-stromert und erstellen seit 2022 Stromladesäulen 
für Autos an Stellplätzen bei Vereinssportanlagen. 

Saubere und sichere Sportstätten sind unser aller Anliegen. 
Gerne unterstützen wir Sie beim Aufstellen von Pflege-  
und Reinigungsplänen oder bieten Ihnen umfangreiche 
Serviceleistungen wie z.B. Muster für Untermietverträge.  

Darüber hinaus zahlen wir förderberechtigten Vereinen jähr-
lich eine Zuwendung zur Sportplatzpflege (aktuell 0,26 €/
m²). Die Auszahlung erfolgt automatisch ohne Antragsstel-
lung. 

Bitte vereinbaren Sie frühzeitig einen Gesprächstermin mit 
uns.



Was ist unser Ziel?

Unsere Maßnahmen orientieren sich an den Zielen der städ-
tischen Sportentwicklungsplanung.  Dazu beraten wir Sie bei 
der vereinseigenen Zielsetzung zur Entwicklung Ihrer Sport-
außenfläche und Gebäude immer mit Blick auf die praktische 
Nutzung u.a. zur Sicherstellung zeitgemäßer und verkehrs-
sicherer Sportanlagen, Reduzierung der lfd. Betriebskosten 
sowie bei der anschließenden Planung und Finanzierung ge-
eigneter Maßnahmen. Gleichzeitig genehmigen und fördern 
wir finanziell die Umsetzung der abgestimmten Maßnahmen.

Mit welchen Maßnahmen  
werden die Ziele erreicht?

Insbesondere durch Beratungen, gemeinsame Abstim-
mungsgespräche und Zuwendungsmöglichkeiten nach unse-
ren Grundsätzen der Sportförderung.

Wo und wie kann ich  
Zuwendungsanträge stellen?

Ihren Zuwendungsantrag können Sie für Maßnahmen zur 
Umsetzung im Folgejahr auf 

https://zuwendungen.hannover-stadt.de/

online stellen (Antragsfrist beim Vereinssportstättenbau 
und energetischen Sanierungen 31.10. j.J. beachten). Bei Fol-
geanträgen Ihres Vereins können Sie vorherige Anträge be-
quem als Vorlage kopieren und müssen so nur noch wenige 
Eingaben projektbezogen aktualisieren.
Bitte sprechen Sie uns frühzeitig vor Ihrer Maßnahmenpla-
nung an. Wir beraten Sie gerne und können Ihnen Erfahrun-
gen und Standards zum Sportstättenbau sowie Hinweise für 
weitere Fördergeldgeber geben, um die Finanzierung Ihres 
Vorhabens sicher zu stellen.

Ihre Ansprechpartner*innen:

Bitte sprechen Sie uns frühzeitig an, wir beraten Sie gerne 
bei Ihren Planungen.

E-Mail: sportfoerderung@hannover-stadt.de 

Herr Helldobler Tel. 0511-168-34161

Sachgebietsleitung, Grundsatzangelegenheiten, überge-
ordnete Bauprojekte

Herr Springer Tel. 0511-168-36201

Bauprojekte, Zuwendungen und Grundstücksverwaltung 
für Sportanlagen der Stadtbezirke: 3 Bothfeld/Vahrenhei-
de, 4 Buchholz/Kleefeld, 5 Misburg/ Anderten, 6 Kirchrode/
Bemerode/Wülferode, Stadtgut Stelle

Herr Schuster Tel. 0511-168-31690

Bauprojekte, Zuwendungen und Grundstücksverwaltung 
für Sportanlagen der Stadtbezirke: 1 Mitte, 2 Vahrenwald/
List, 7 Südstadt/Bult, 8 Döhren/Wülfel, 9 Ricklingen

Herr Cassube Tel. 0511-168-34171

Bauprojekte, Zuwendungen und Grundstücksverwaltung 
für Sportanlagen der Stadtbezirke: 10 Linden/Limmer,  
11 Ahlem/Badenstedt/Davenstedt, 12 Herrenhausen/Stö-
cken, 13 Nord, Kunststoffrasenplatzprogramm, Aufbau e-
Ladeinfrastruktur H-stromert für Sportaußenanlagen

Frau Stiller Tel. 0511-168-36297

Leistungssportförderung, Zuwendungen für Sporttreffen 
mit Partnerstädten, Sportveranstaltungen, Maßnahmen 
zur Integration und Inklusion, Grußworte, Projekte und Aus-
lastungsanalysen nach der Sportentwicklungsplanung, 
Vermietung Sportleistungszentrum u. Erika-Fisch-Stadion)

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Die Fördermöglichkeiten und die Voraussetzungen dazu sind in unse-
ren Grundsätzen der Sportförderdung aufgezählt. 
Dies sind u.a. Förderungen 
• zum Vereinssportstättenbau, Barrierefreiheit,  

Schaffung von Mehrzwecksporträumen
• für energetische Sanierungen e.coSport
• zur Anschaffung von Sportplatzpflegegeräten  

(Rasenmäher/roboter, Schleppen, etc.)
• zum Leistungssport
• zur Ausrichtung von Sportveranstaltungen (nur überregionale) 
• für Sporttreffen mit Vereinen aus Partnerstädten (Bristol, 

Rouen, Perpignan, Posen) 
• Förderung der Teilhabe durch Sport
• Pachterstattung für nicht-städtische Sportgrundstücke
• für sonstige Sportprojekte 

Was muss ich zur Beantragung  
einer Sportförderung beachten?

• Förderfähigkeit nach unseren Grundsätzen der Sportförderung 
(u.a. Mitgliederzahl, Gemeinnützigkeit, SSB-Mitgliedschaft)

• Zuwendungsantrag mit Ziel und Maßnahmenbeschreibung 
• Kostenplan (mind. 3 vergleichbare Angebote) 
• Finanzierungsplan (mind. 10% Eigenanteil)
• bei Bauvorhaben (u.a. Bauskizze, Leitungspläne,  Baugeneh-

migung NBauO,  Kampfmittelfreiheit, Lichtberechnung bei LED 
Flutlicht, Bodengutachten, Beprobung und Entsorgung von 
Bodenaushub)

• kein Maßnahmenbeginn vor schriftlicher Zuwendungsbewilli-
gung oder einer Ausnahme zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn, 
sonst keine Förderung möglich! 

• nach Maßnahmenumsetzung:  
Vorlage Verwendungsnachweis mit Rechnungen


